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AUFNAHMEPRÜFUNGEN UNTERGYMNASIUM 
Die häufigsten Fragen zum Übertritt aus der Primarstufe ins Gymnasium 

  

Die Aufnahmeprüfungen basieren auf der Verordnung über das Aufnahmeverfahren an den 
Mittelschulen (BR 425.060) vom 2. September 2008.  
 

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

1.  Was ist zu beachten? 

> Alle Schülerinnen und Schüler (auch mit romanischer und italie-
nischer Muttersprache) werden in den Fächern Erstsprache und 
Mathematik geprüft.  

> Nach bestandener Übertrittsprüfung erfolgt der Übertritt in die 
erste Untergymnasialklasse unter Vorbehalt der Promotion am 
Ende des ersten Jahres am Gymnasium.  

  

  

2. Was bedeutet die Aufnah-
me ins Gymnasium unter 
Vorbehalt der Promotion? 

> Bei Nichtbestehen des ersten Untergymnasiumsjahres kann 
dieses nicht wiederholt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
führen in diesem Fall ihre Schulausbildung an der Volksschul-
Oberstufe weiter.  

> Übertritte vom Untergymnasium in die Volksschul-Oberstufe, die 
nach dem 1. Februar oder erst am Ende des Schuljahres als 
Folge einer Nichtpromotion am Untergymnasium stattfinden, er-
folgen mit Wiederholung der Klasse. 

  

  

3.  Welche Fächer werden bei 
der Aufnahmeprüfung ge-
prüft? 

> Prüfungsfächer bei Erstsprache Deutsch:  
Deutsch und Mathematik  

> Prüfungsfächer bei Erstsprache Romanisch: 
Rumantsch und matematica 

> Prüfungsfächer bei Erstsprache Italienisch: 
Italiano und matematica 

  

  

4. Wer entscheidet über die 
Wahl der Erstsprache? 
(Selbstdeklaration) 

> Bei der Prüfungsanmeldung deklarieren die Kandidatinnen und 
Kandidaten zusammen mit den Erziehungsberechtigten die 
Erstsprache, d.h. diejenige Kantonssprache, in der sie als Erst-
sprache geprüft werden und die Prüfungsfragen erhalten. 

  

  

5. Wer hat Anspruch auf eine 
Übertrittsnote und welches 
Gewicht hat diese? 

> Eine Übertrittsnote wird nur Kandidatinnen und Kandidaten er-
teilt, die unmittelbar aus der 6. Klasse (ohne Zwischen- oder zu-
sätzliches Ausbildungsjahr) übertreten. 

> Die Übertrittsnote wird anhand des 1. Semesterzeugnisses er-
teilt. 

> Die Übertrittsnote zählt als zusätzliche Prüfungsfachnote. 
  

  

6. Wo kann ich mich über die 
Prüfungsanforderungen in-
formieren? 

Auf der Internetseite www.ahb.gr.ch sind folgende Informationen 
verfügbar: 
> Prüfungsbeispiele der letzten 5 Jahre 
> Bestimmungen über die Vorkenntnisse 

  

 


